
Gemeinde Lemwerder 

  

 

Verkehrsuntersuchung B-Plan Nr. 37 



Gemeinde Lemwerder: Verkehrsuntersuchung B-Plan Nr. 37    PNr.: 0129 

Ingenieurbüro Roelcke & Schwerdhelm 

Impressum 

 

Auftraggeber 

Gemeinde Lemwerder 

Stedinger Straße 51 

27809 Lemwerder 

 

 

Auftragnehmer 

 

 

IRS – Ingenieurbüro Roelcke & Schwerdhelm GbR 

Obernstraße 8 

26316 Varel 

www.i-rs.de 

 

Projektnummer 0129 

 

Bearbeitung  Dipl.-Ing. Jan B. Schütter (Projektleitung) 

   B. Eng. Fabian Roelcke 

   Andrea Mehnert 

 

Stand   17.05.2021 

 

 

 

Hinweis 
Bei planerischen Projekten gilt es, unterschiedliche Sichtweisen und Lebenssituationen von Frauen und Männern zu be-
rücksichtigen. In der Wortwahl des Gutachtens werden deshalb bevorzugt geschlechtsneutrale Formulierungen oder beide 
Geschlechter gleichberechtigt verwendet. Wo dies aus Gründen der Lesbarkeit unterbleibt, sind ausdrücklich beide Ge-
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1 Einleitung 

1.1 Vorbemerkung 

Aufgrund der aktuell nach wie vor bestehenden „Corona-Pandemie“ und den damit verbundenen Ein-
schränkungen aller Bereiche des öffentlichen Lebens, lassen sich auf derzeit nicht absehbare Zeit nur 
eingeschränkt repräsentative Verkehrserhebungen oder -befragungen durchführen. Das Robert Koch-
Institut (RKI) hat das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland ab dem 2. März 2020 als „mäßig“ und 
ab dem 17. März 2020 als „hoch“ bewertet. Seit Oktober 2020 hat das Infektionsgeschehen erneut 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens notwendig gemacht, die in unterschiedlicher Stärke weiter-
hin anhalten und deren Auswirkungen auf den Verkehr weder kurz- noch mittel- oder langfristig zu 
prognostizieren sind. Von der Durchführung einer aktuellen Verkehrserhebung wurde nach Abstim-
mung des Ingenieurbüros Roelcke und Schwerdhelm (IRS) mit der Gemeinde Lemwerder und dem 
zuständigen Straßenbaulastträger der Hauptstraße (L 875) - der NLStBV, Geschäftsbereich Olden-
burg – einvernehmlich abgesehen. Als Datenbasis dienen daher mehrere ausgewertete Verkehrser-
hebungen der Hauptstraße (L 875) aus den Jahren 2016 bis 2019. Darüber hinaus wird auf Basis der 
vorhandenen Bebauung eine Verkehrserzeugung und -umlegung für die Bestandssituation gerechnet, 
die einen auf der sicheren Seite liegenden Bestandsfall abbildet. Es werden für die vorliegende Ver-
kehrsuntersuchung Werte angesetzt, die vor der „Corona-Pandemie“ Gültigkeit besaßen, da langfris-
tige Trends aktuell nicht belastbar zu prognostizieren sind. 

 

1.2 Situation 

Die Gemeinde Lemwerder plant die Entwicklung eines Wohngebietes (Nr. 37 „Am Hohen Groden, 
Ost“) im Ortsteil Süderbrook. Das geplante Wohngebiet liegt südwestlich der Hauptstraße und soll mit 
18 Wohnbaugrundstücken für Ein- und Zweifamilienhäusern auf der ca. 1,9 ha großen Fläche umge-
setzt werden. Die Haupterschließung ist über die Straße Am Hohen Groden an die Hauptstraße 
(L 875) geplant. 

An der Straße Am Hohen Groden sollen im weiteren Straßenverlauf darüber hinaus mit der Ergän-
zungssatzung „Am Hohen Groden“ nach § 34 (4) BauGB die Außenbereichsflächen in den im Zusam-
menhang bebauten Ortsteil Altenesch - Süderbrock einbezogen werden, um eine rückwärtige Bebau-
ung der am südwestlichen Bebauungsrad des Ortsteils liegenden Grundstücke zu ermöglichen. Die 
geplanten Entwicklungen stehen in keinem unmittelbaren Zusammenhang, werden räumlich aber 
beide im Wesentlichen über die Straße Am Hohen Groden erschlossen. 
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1.3 Aufgabenstellung 

Es sollen die verkehrlichen Auswirkungen der Vorhaben untersucht werden. Konkret ist zu prüfen, ob 
durch die zu erwartenden Mehrverkehre die Anbindungen weiterhin die nötigen Leistungsfähigkeiten 
aufweisen und wie die Ausgestaltung der Einmündung der Straße Am Hohen Groden an die Haupt-
straße (L 875) gelingen kann. Weiterhin soll die Situation des nicht motorisierten Verkehrs in Augen-
schein genommen werden. Der Bestand, Prognose-Nullfall 2036 sowie der Prognosefall 2036 sollen 
auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Planunterlagen vor dem Hintergrund der Verkehrssi-
cherheit und der Leistungsfähigkeiten geprüft, bewertet und bei Bedarf mit Empfehlungen versehen 
werden. 
 

1.4 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Landkreis Wesermarsch in der Gemeinde Lemwerder (vgl. Anlage 
1.1) im Ortsteil Süderbrook. Es umfasst den Bereich der Hauptstraße (L 875) inkl. des Knotenpunktes 
Hauptstraße (L 875) / Am Hohen Groden / Weidenweg inklusive der sich in diesem Bereich befindli-
chen Zufahrten sowie der Flächen der geplanten Entwicklungen westlich der Hauptstraße (L 875) und 
der Entwicklungsfläche der Ergänzungssatzung entlang der Straße Am Hohen Groden (vgl. Anlage 
1.2). 

 

1.5 Untersuchungsmethodik 

Für die Hauptstraße (L 875) werden die vorhandenen Zähldaten aus den Jahren 2016 – 2019 der 
Gemeinde Lemwerder und des Landkreises Wesermarsch ausgewertet, um die vorhandenen Ver-
kehrsbelastung abzubilden. Für die Straßen Am Hohen Groden und Weidenweg werden die Knoten-
strombelastungen auf Basis der vorliegenden Verkehrsdaten sowie der vorhandenen Bebauung mit 
Hilfe einer Verkehrserzeugung abgeschätzt. Die Verkehrsbelastungen werden auf das vorhandene 
Verkehrsnetz umgelegt. Die sich aus der rechnerischen Ermittlung ergebenden Knotenstrombelastun-
gen finden Eingang in die verkehrstechnische Untersuchung. Das entsprechende Vorgehen wird be-
reits in Kapitel 1.1 begründet.  

Der Bestandszustand wird in den Prognose-Nullfall 2036 überführt, welcher die allgemeine Entwick-
lung des Verkehrs berücksichtigt. Für den Prognosefall 2036 wird eine Verkehrserzeugung gerechnet, 
welcher die Entwicklungen der geplanten Wohngebiete berücksichtigt. Die sich ergebenden Mehrver-
kehre werden auf das Bestandsnetz umgelegt. 

Für den Bestand, den Prognose-Nullfall 2036 und den Prognosefall 2036 werden Leistungsfähigkeits-
berechnungen durchgeführt. Anhand dieser Ergebnisse werden die einzelnen Fälle miteinander ver-
glichen und Empfehlungen für die Erschließung und die Ausgestaltung der Anbindungen gegeben, 
welche auch die Belange von Fußgängern und Radfahrern berücksichtigen. Die Bewertung der Ver-
kehrssicherheit erfolgt zum Teil auch losgelöst von Zähldaten basierend auf vorhandenen und geplan-
ten Führungsformen und Ausbaustandards. 
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1.6 Unterlagen 

Für die Untersuchung standen folgende Unterlagen zur Verfügung: 
 Gemeinde Lemwerder: Bebauungsplan Nr. 37 „Am Hohen Groden, Ost“ (Entwurf), Stand 

28.01.2021 
 Gemeinde Lemwerder: Bebauungsplan Nr. 37 „Am Hohen Groden, Ost“- Entwurfsbegründung, 

Stand 01.02.2021 
 Gemeinde Lemwerder: Ergänzungssatzung „Am Hohen Groden“ nach § 34 (4) BauGB – Sat-

zung über die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil Altenesch - Süderbrook, Stand Februar 2021 

 Verkehrswacht Wesermarsch: Verkehrszähldaten Hauptstraße (L 875) vom 06.07.2016 bis 
15.07.2016 

 Verkehrswacht Wesermarsch: Verkehrszähldaten Hauptstraße (L 875) vom 19.01.2017 bis 
26.01.2017 

 Verkehrswacht Wesermarsch: Verkehrszähldaten Hauptstraße (L 875) vom 07.06.2019 bis 
14.06.2019 

 Gemeinde Lemwerder: Verkehrszähldaten Hauptstraße (L 875) vom 01.06.2018 bis 13.06.2018 
 Geofachdaten der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) 

 
 

2 Bestandssituation 

2.1 Allgemeine Beschreibung der Straßenräume 

Die Landesstraße L 875, die im Untersuchungsgebiet als Hauptstraße (L 875) geführt wird, verläuft 
von Süden kommend aus der Delmenhorster Innenstadt in Richtung des Untersuchungsgebietes und 
weiter in nördlicher Richtung Lemwerder-Altenesch. In Delmenhorst Sandhausen mündet die L 877 in 
Richtung A 281 und Bremen in die L 875. In nördlicher Richtung knickt die L 875 Lemwerder-Altenesch 
in westlicher Richtung ab und führt in Richtung B 212. 

Der Straßenzug lässt sich nach Fahrbahnquerschnitt und Verkehrsbelastung gemäß den Richtlinien 
für die Anlage von Landstraßen (RAL) der Entwurfsklasse (EKL) 3 zuordnen. Der Straßenzug liegt im 
Untersuchungsgebiet außerhalb der geschlossenen Ortschaft, ist als Vorfahrtstraße (VZ 306) ausge-
wiesen und die zulässige Höchstgeschwindigkeit (VZul) beträgt 70 km/h (vgl. Abbildung 1). Die Haupt-
straße (L 875) besitzt im Untersuchungsgebiet eine Fahrbahnbreite von ca. 6,20 m und eine einseitige 
Nebenanlagen am westlichen Fahrbahnrand mit einer Breite von ca. 1,70 m, die in beiden Fahrtrich-
tungen benutzungspflichtig als gemeinsamer Geh- und Radweg (VZ 240) ausgewiesen ist (vgl. Anlage 
2.1). 

Im Bereich des Knotenpunktes Hauptstraße (L 875) / Auf dem Strepel / Nobisstraße gilt für die Haupt-
straße (L 875) eine Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h. Hier befindet sich 
auch die Bushaltestelle „Süderbrook, Nobisstraße“, die von den Buslinien 450 (Delmenhorst - Lem-
werder - Berne) und 459 (Sandhausen - Altenensch/Bardewisch – Lemwerder) bedient wird. Während 
die Linie 459 auf den Schulverkehr ausgerichtet ist und morgens, mittags und teilweise am Nachmittag 
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einzelne Fahrten bedient, bietet die Linie 450 unter der Woche (Mo - Fr) einen Stundentakt zwischen 
ca. 6 bzw. 7 Uhr und ca. 20 Uhr. Am Wochenende wird die Haltestelle im Zwei-Stundentakt samstags 
zwischen 8 und 18 bzw. 20 Uhr bedient sowie sonntags zwischen 10 und 18 Uhr. 

Die Straße Am Hohen Groden bindet südlich des Ortsteils Süderbrook an die Hauptstraße (L 875) 
an und verläuft zunächst in südwestlicher Richtung. In diesem Abschnitt liegt die Straße außerorts, es 
gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h und ein Verbot für Fahrzeuge mit einem Ge-
wicht von über 6 Tonnen. Die Fahrbahnbreite beträgt in diesem Abschnitt ca. 3,20 m und es gibt keine 
Nebenanlagen. Hier soll das geplante Wohngebiet angeschlossen werden (vgl. Abbildung 2). Im wei-
teren Verlauf knickt die Straße Am Hohen Groden in nordwestlicher Richtung ab und verläuft innerört-
lich am südwestlichen Bebauungsrand des 
Ortsteils Süderbrook. In diesem Abschnitt ist 
die Straße als Tempo 30-Zone ausgewiesen 
und es gilt weiterhin die Tonnenbeschrän-
kung auf 6t. 

Abbildung 1: Knotenpunkt Hauptstraße (L 875) / Am Hohen Groden / Weidenweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Quelle: Foto IRS 

Abbildung 2: Am Hohen Groden 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Foto IRS 
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Der Weidenweg bindet am untersuchten Knoten-
punkt an die Hauptstraße (L 875) an. Der kurze 
Weg ist in Kopfsteinpflaster ausgebildet und ver-
läuft zwischen Hauptstraße (L 875) und Nobis-
straße. Der Weidenweg ist über die gesamte 
Länge in einem sehr schlechten Zustand (vgl. Ab-
bildung 3) und die Durchfahrt ist durch Verkehrs-
zeichen 250 für Fahrzeuge aller Art verboten. 

 

 

2.2 Verkehrsbelastungen 

Für die Hauptstraße (L 875) liegen Verkehrsdaten der Gemeinde Lemwerder sowie der Verkehrs-
wacht Wesermarsch, bereitgestellt vom Landkreis Wesermarsch, aus den Jahren 2016, 2017, 2018 
und 2019 vor. Hier wurde jeweils bei Wochenzählungen die Querschnittsbelastung getrennt nach 
Fahrtrichtungen erhoben und die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV-Wert) ermittelt. Der 
DTV-Wert liegt bei den unterschiedlichen Erhebungen in einem Bereich zwischen 4.050 und 5.150 
Kfz/24h. Die höchstbelasteten Spitzenstunden des Verkehrs lagen bei allen Erhebungen bei rund 400 
Kfz/h im Querschnitt beider Fahrtrichtungen. Da die beiden Fahrtrichtungen nicht separat ausgewertet 
wurden, wird vereinfachend angenommen, dass beide Fahrtrichtungen zu je 50 % belastet sind. Dem-
entsprechend ergibt sich eine Richtungsbelastung von je 205 Kfz/Sph entlang der Hauptstraße 
(L 875), die am Knotenpunkt Hauptstraße (L 875) / Am Hohen Groden / Weidenweg angenommen 
wird (vgl. Anlage 2.2). Die erhobene Hauptverkehrszeit, die Spitzenstunde (Sph), liegt in etwa zwi-
schen 16:00 und 17:00 Uhr, so dass diese als maßgebende Spitzenstunde festgelegt wird. 

Da für die Verkehrsbelastungen aus dem Ortsteil Süderbrook, welche über die Straße Am Hohen 
Groden stattfinden, keine Verkehrsbelastungen vorhanden sind, wurde die vorhandene Wohnbebau-
ung ausgewertet und daraufhin eine überschlägige Berechnung des Verkehrs in und aus Richtung Am 
Hohen Groden auf Basis von statistischen Werten für vergleichbare Wohngebiete durchgeführt. Es 
wurden dabei für die Grundstücke bis zur Einmündung Kirchstraße die Wohneinheiten abgeschätzt 
und für diese alle Fahrten über die Straße Am Hohen Groden umgelegt. Für die ca. 20 Wohneinheiten 
wurde ein hoher Wert von 25 Kfz-Fahrten in der Spitzenstunde des Verkehrs angenommen, um einen 
voraussichtlich mit Sicherheiten versehenen Wert zu berücksichtigen. Davon wurden als stündliche 
Maximalbelastung 10 Kfz im Quellverkehr und 15 Kfz im Zielverkehr ermittelt, die für den Knotenpunkt 
Hauptstraße (L 875) / Am Hohen Groden / Weidenstraße für die Spitzenstunde berücksichtigt wurden. 

Für den Weidenweg, für den in beiden Richtungen ein Verbot für Fahrzeuge aller Art besteht (VZ 250) 
und dessen Fahrbahn sich in einem sehr schlechten Zustand befindet, werden für alle Knotenströme 
vereinfachend zwei Kfz/Sph angenommen. Auf Basis der Vor-Ort-Begehung wird nicht angenommen, 
dass der Weidenweg regelmäßiger genutzt werden könnte.  

Abbildung 3: Weidenweg 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Foto IRS 
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Die sich aus den vorhandenen und ermittelten Daten ergebenden Verkehrsbelastungen der maßge-
benden Spitzenstunde im Bestand werden in Anlage 2.2 dargestellt. 

 

2.3 Unfallauswertung 

Die Betrachtung des Unfallgeschehens ist zur Beurteilung der Planungen im Zusammenhang mit der 
vorliegenden Bestandssituation ein wichtiger Bestandteil, um im Rahmen der Planungen möglicher-
weise bestehende infrastrukturelle Mängel in Bezug auf die Verkehrssicherheit beheben bzw. vermei-
den zu können. Beispielsweise lassen viele Unfälle in der Hauptverkehrszeit evtl. auf eine einge-
schränkte Leistungsfähigkeit eines Knotenpunktes schließen und viele Unfälle in der Dämmerung bzw. 
Dunkelheit können auf eine verbesserungswürdige Beleuchtung hinweisen. 

Gemäß dem Merkblatt zur Örtlichen Unfalluntersuchung in Unfallkommissionen (M Uko 2012) ist für 
die Beurteilung von Unfallhäufungsstellen (UHS) auf Landstraßen sowohl für die freie Strecke (max. 
300 m) als auch für Knotenpunkte jeweils die Unfallhäufigkeit mit Personenschäden innerhalb eines 
3-Jahres-Zeitraumes maßgebend. Es gilt dabei ein gewichteter Grenzwert, für den Unfälle mit Leicht-
verletzten U(LV) mit dem Faktor 2 und mit schwerem Personenschaden U(SP) mit dem Faktor 5 mul-
tipliziert werden. Ergibt sich aus den beiden addierten Produkten im Ergebnis ein Wert von 15 oder 
größer, handelt es sich um eine UHS.  

Um Aussagen zum Unfallgeschehen im Untersu-
chungsgebiet treffen zu können, wurde eine ent-
sprechende Unfallfallauswertung der letzten drei 
vollständigen Jahre 2018 – 2020 bei der zuständi-
gen Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-
Land/Wesermarsch angefordert und das Unfallge-
schehen für das Untersuchungsgebiet ausgewer-
tet und analysiert (vgl. Abbildung 4). 

Im untersuchten Zeitraum der Jahre 2018 – 2020 
wurden für den Knotenpunkt Hauptstraße (L 875) 
/ Am Hohen Groden / Weidenweg keine Unfälle 
durch die Polizei aufgenommen. Südlich des Kno-
tenpunktes kam es zu zwei Sonstigen Unfällen 
(SO). Bei einem dieser Unfälle wurde ein geparktes Auto touchiert und es kam zu einem Sachschaden. 
Bei dem anderen kam es zu einer schwerverletzten und einer leichtverletzten Person. 

Darüber hinaus kam es im Bereich des Knotenpunktes Hauptstraße (L 875) / Auf dem Strepel / Nobis-
straße zu insgesamt sechs Unfällen, von denen fünf im Längsverkehr festgestellt wurden. Bei einem 
der Unfälle kam es zu einer leichtverletzten Person. Die Unfälle fanden alle bei Tageslicht (hell) und 
überwiegend bei trockener Fahrbahn statt (vgl.  

Abbildung 5). 

Abbildung 4: Unfallgeschehen 2018 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: PI Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch 
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Abbildung 5: Übersicht Unfallgeschehen 2018 - 2020 

Unfälle  
2018 - 2020 

Ge-
samt 

Dez – 
Mär 

Sa / So 6-9 / 
16-19 

dämmrig / 
dunkel 

nass /  
winterglatt 

Allein-
Unfall 

Fußg. / 
Radf. 

Gesamt 8 3 0 4 0 2 0 0 

mit Schwerverletzen 1 0 0 0 0 0 0 0 

mit Leichtverletzten 1 0 0 1 0 0 0 0 

Schwerer Sachschaden 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leichter Sachschaden 6 3 0 3 0 2 0 0 

Quelle: eigene Darstellung nach PI Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch 

Das Unfallgeschehen entlang der Hauptstraße (L 875) zeigt sich unauffällig. Die ausgewerteten De-
tailinfos weisen darauf hin, dass individuelle Fahrfehler und Unaufmerksamkeiten als Hauptursache 
für die festgestellten Unfälle zu vermuten sind. Die festgestellten Unfälle im Längsverkehr könnten 
teilweise auf Bremsvorgänge im Zusammenhang mit Abbiegevorgängen am Knotenpunkt Haupt-
straße (L 875) / Auf dem Strepel / Nobisstraße hinweisen, wobei durch die in diesem Bereich beste-
hende Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h auch plötzlich abbremsende Kfz aufgrund von (ver-
muteten) Geschwindigkeitskontrollen vermuten lassen könnte. Die Detailinfos zu den Unfällen zeigen 
aber nicht konkret auf entsprechend gelagerte Fälle hin. Es konnten auf Basis der Unfallauswertung 
und der Bestandsaufnahme mit Vor-Ort-Begehung keine offensichtlichen infrastrukturellen Mängel 
festgestellt werden. 
 

2.4 Leistungsfähigkeitsberechnungen Bestand 

Die Betrachtung der Leistungsfähigkeit für die untersuchten Knotenpunkte wird auf Grundlage der 
ermittelten Spitzenstunde des Verkehrs durchgeführt. Als Resultat der Leistungsfähigkeitsberechnun-
gen werden verschiedene verkehrstechnische Kenngrößen ermittelt, z.B. mittlere Warte- oder Verlust-
zeiten oder wie weit sich in einzelnen Strömen bzw. Fahrstreifen die Kfz zurückstauen (können). Die 
in den folgenden Kapiteln beschriebenen Leistungsfähigkeitsberechnungen basieren auf der mittleren 
Wartezeit. Vergleichbar mit dem Schulnotensystem werden den erreichten Verkehrsverhältnissen auf 
Basis der mittleren Wartezeiten Qualitätsstufen zugeordnet, den sogenannten Qualitätsstufen des 
Verkehrsablaufs (QSV). Die Stufe A wird dabei für den bestmöglichen Verkehrsfluss vergeben. Bis 
einschließlich der Qualitätsstufe D wird von einer mindestens ausreichenden Verkehrsqualität ausge-
gangen. Die Stufen E und F zeigen an, dass die Verkehrsanlage an die Grenze ihrer Funktionalität 
und Leistungsfähigkeit gelangt bzw. über die vorhandene Kapazität hinaus belastet wird. Angestrebt 
wird i.d.R. mindestens die Qualitätsstufe D, wobei sich kein gesetzlicher Handlungsbedarf aus einer 
schlechteren Bewertung ergibt (vgl. Abbildung 6). 

Die Leistungsfähigkeitsberechnungen zur Ermittlung der Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs nach 
HBS 2015 betrachten einen Knotenpunkt losgelöst von externen Faktoren, die die Leistungsfähigkeit 
direkt oder indirekt beeinflussen können (“Planung auf der grünen Wiese”). 
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Die Leistungsfähigkeiten des Knotenpunktes K1 (Hauptstraße (L 875) / Am Hohen Groden / Wei-
denweg) stellen sich im Bestand so dar, dass für alle Verkehrsströme der bevorrechtigten Haupt-
straße (L 875) sowie auch für alle Knotenströme der Nebenrichtungen Am Hohen Groden und Wei-
denweg der QSV-Wert A festgestellt werden kann (siehe Anlage 2.3). Die mittleren Wartezeiten für 
die Hauptstraße (L 875) betragen dabei 0 s für die geradeausfahrenden und rechtsabbiegenden Kfz 
sowie und jeweils knapp 4 s für die linksabbiegenden Kfz. Für die einbiegenden Nebenströme ergeben 
sich mittlere Wartezeiten zwischen ca. 4 s bis ca. 9 s Wartezeiten für die betroffenen Verkehrsteilneh-
mer. Die Rückstaulänge im 95%-Perzentil, d.h. die Staulänge, die in 95 % aller Fälle nicht überschrit-
ten wird, liegt für alle Ströme bei 0 Fahrzeugen. Es ist ein sehr guter und flüssiger Verkehrsablauf mit 
sehr geringen Wartezeiten für die betroffenen Verkehrsteilnehmenden zu erwarten. 

 
  

Abbildung 6: Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs – Knotenpunkte ohne LSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS), Ausgabe 2015, 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. 
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3 Prognose-Nullfall 2036 

3.1 Allgemeine Beschreibung des Prognose-Nullfalls 2036 

Der Prognose-Nullfall berücksichtigt die allgemeinen Entwicklungen im Untersuchungsgebiet, die 
ohne das zu untersuchende Vorhaben bis zu einem Prognosehorizont von 15 Jahren eintreten kön-
nen. Es kann somit ein Zwischenschritt zwischen den heutigen Verkehrsverhältnissen und den durch 
das Vorhaben verursachten Verkehrsverhältnissen dargestellt werden. Dadurch wird deutlich, ob mög-
liche verkehrsverbessernde Maßnahmen auch ohne das konkrete Vorhaben notwendig werden könn-
ten. Um die Veränderungen des Verkehrsaufkommens im Untersuchungsgebiet abschätzen zu kön-
nen, wie sie sich ohne den Einfluss der geplanten Entwicklungen bis zum Prognosehorizont 2036 
ergeben könnten, wurden die Bestandsverkehrsmengen unter Zuhilfenahme geeigneter Faktoren 
hochgerechnet: 

Während die Shell-Studie von einer leichten Abnahme des Pkw-Verkehrs bis 2036 ausgeht, wird für 
den Schwerlastverkehr eine Zunahme um bis zu 39 % prognostiziert. Die Zunahme des Schwerlast-
verkehrs erstreckt sich bei diesen Prognosen in erster Linie auf überregionale Verbindungen, d.h. vor 
allem Autobahnen und Bundesstraßen. Der Wegweiser Kommune der Bertelsmann Stiftung prognos-
tiziert die relative Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Lemwerder von 2012 bis 2030 mit einem 
Rückgang von - 11,5 %1. Das Demografie-Monitoring vom Kommunalverbund Niedersachsen Bremen 
e.V.2 prognostiziert auf Grundlage des Basisjahres 2017 eine Bevölkerungsentwicklung für die Ge-
meinde Lemwerder von - 6,3 % im Zeitraum der Jahre 2021 bis 2036. 

Um eine entgegen den Prognosen möglicherweise positivere Entwicklung im Untersuchungsgebiet 
darzustellen, d.h. einen hinsichtlich der Verkehrsentwicklung möglichst "ungünstigen" Fall, wurde eine 
allgemeine Erhöhung der Bestandsbelastungen um 10 % angenommen, die entsprechend auch die 
Entwicklung des Schwerlastverkehrs mit abbildet. Auf dieser Grundlage ergeben sich für den Prog-
nose-Nullfall 2036 die in Anlage 3.1 dargestellten Verkehrsbelastungen für die Spitzenstunde des Ver-
kehrs. 

Die Prognosen für die verschiedenen möglichen Varianten der Trasse der B 212neu weisen für die 
Hauptstraße (L 875) im Bereich Altenesch und damit auch für das Untersuchungsgebiet eine deutliche 
Reduzierung der Verkehrsbelastungen aus. Die mögliche Umsetzung der B 212 neu wurde in den 
Prognosefällen der vorliegenden Verkehrsuntersuchung aber nicht berücksichtigt, da hier die konkrete 
Umsetzung noch nicht näher benannt werden konnte. Es wird daher von einem Prognosefall ohne 
B 212neu ausgegangen, um auch hier unter noch unklaren Verhältnissen einen verkehrstechnisch 
„auf der sicheren Seite“ liegenden Prognosefall abzubilden. 
 
  

 
1 https://www.wegweiser-kommune.de/kommunen/lemwerder, abgerufen am 07.05.2021 
2 https:// http://www.demografie-monitoring.de, abgerufen am 07.05.2021 
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3.2 Leistungsfähigkeitsberechnungen Prognose-Nullfall 2036 

Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsberechnung für den Prognose-Nullfall 2036 lassen im Vergleich 
zu den Leistungsfähigkeiten der Prognosefälle Rückschlüsse darauf zu, ob Verbesserungen an den 
untersuchten Knotenpunkten auch ohne die im Weiteren untersuchten Vorhabenumsetzungen not-
wendig erscheinen. Die Leistungsfähigkeitsberechnungen des Prognose-Nullfalls 2036 sind in der An-
lage 3.2 zusammengefasst.  

Die Leistungsfähigkeiten stellen sich im Prognose-Nullfall 2036 für die Knotenströme der Hauptstraße 
(L 875) als auch der Nebenströme Am Hohen Groden und Weidenweg weiterhin vollständig so dar, 
dass sie mit der Qualitätsstufe A bewertet werden. Die mittleren Wartezeiten der Verkehrsströme 
ebenso wie die Rückstaulängen bleiben im Vergleich zum Bestand nahezu unverändert. Insgesamt 
bestehen nach wie vor geringe Wartezeiten für die betroffenen Verkehrsteilnehmenden und es ist 
weiterhin ein sehr guter und flüssiger Verkehrsablauf zu erwarten. 
 
 

4 Prognosezustand 2036 

4.1 Allgemeine Beschreibung des Prognosezustands 

Die Gemeinde Lemwerder plant die Entwicklung eines Wohngebietes mit 18 Wohnbaugrundstücken 
für Ein- und Zweifamilienhäuser auf einer Freifläche südwestlich der Hauptstraße (L 875) am südlichen 
Rand des Ortsteils Süderbrook. Die Entwicklungsfläche hat eine Größe von ca. 1,9 ha und die Anbin-
dung soll über zwei Erschließungsstraßen an die Straße Am Hohen Groden erfolgen, welche an die 
Hauptstraße (L 875) anbindet. 

An der Straße Am Hohen Groden sollen im weiteren Straßenverlauf darüber hinaus mit der Ergän-
zungssatzung „Am Hohen Groden“ nach § 34 (4) BauGB die Außenbereichsflächen in den im Zusam-
menhang bebauten Ortsteil Altenesch - Süderbrock einbezogen werden, um eine rückwärtige Bebau-
ung der am südwestlichen Bebauungsrad des Ortsteils liegenden Grundstücke zu ermöglichen. Die 
geplanten Entwicklungen stehen in keinem unmittelbaren Zusammenhang, werden räumlich aber 
beide im Wesentlichen über die Straße Am Hohen Groden erschlossen. 

 

4.2 Verkehrserzeugung und -umlegung 

Die Prognosebelastungen werden durch die Ermittlung der Verkehre für die geplanten Wohnge-
bäude auf den beiden vorgesehenen Flächen überschlägig berechnet. Für die Planfläche des Bebau-
ungsplans Nr. 37 wird in der Entwurfsbegründung der H+B Umweltpartner Ingenieurgesellschaft mbH 
auf Basis der möglichen Bebauung eine Abschätzung der zu erwartenden Verkehrsbelastungen, die 
durch die geplante Wohnnutzung neu induziert wird, vorgenommen. Eine Vergleichsberechnung mit 
Hilfe des Programms Ver_Bau3, welches auf aktuellen statistischen Werten sowie Erfahrungswerten 

 
3 Dr. Bosserhoff: Abschätzung des Verkehrsaufkommens durch Vorhaben der Bauleitplanung 
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ähnlicher Vorhaben basiert, ergab eine ähnliche Verkehrsbelastung in der Prognose, die allerdings in 
der nachmittäglichen Spitzenstunde leicht niedriger lag. 

Die Ergebnisse der vorliegenden überschlägigen Berechnungen für das Plangebiet werden im Fol-
genden nach eingehender Prüfung übernommen und aus Gründen der Nachvollziehbarkeit in Anleh-
nung an die vorliegenden Berechnungen auch auf die weiteren möglichen Entwicklungen im Zusam-
menhang mit der Ergänzungssatzung „Am Hohen Groden“ übertragen. 

Für den Bereich des Bebauungsplans Nr. 37 wurde gemäß der Entwurfsbegründung folgende Berech-
nung übernommen. Es werden 25 Wohneinheiten (WE) angenommen mit einem Fahrzeugbesatz von 
1,5 Fahrzeugen je WE und durchschnittlich sechs Fahrten je Fahrzeug am Tag. Somit ergibt sich ein 
Verkehrsaufkommen von 

25 WE x 1,5 Pkw x 6 Fahrten / 24h =225 Kfz-Fahrten / 24h 

Für den Bereich der Ergänzungssatzung wurde auf Basis der möglichen Grundstücke der Neubau von 
ca. 15 Wohneinheiten abgeschätzt. Wie in der Entwurfsbegründung für den B-Plan Nr. 37 wurden 
auch hier 1,5 Pkw je WE angenommen sowie durchschnittlich sechs Fahrten je Fahrzeug am Tag. 
Somit ergeben sich für den Bereich der Ergänzungssatzung: 

15 WE x 1,5 Pkw x 6 Fahrten / 24h = 135 Kfz-Fahrten / 24h 

Für die jeweils überschlägig berechnete Verkehrserzeugung der beiden berücksichtigten Planungen 
wird eine spitzenstündliche Verkehrsbelastung von jeweils ca. 10 % angenommen. Dieser Wert ent-
spricht erfahrungsgemäß etwa dem regelmäßigen spitzenstündlichen Anteil der täglichen Verkehrs-
belastung. Die Werte wurden jeweils aufgerundet, so dass für den B-Plan Nr. 37 ca. 25 Kfz-Fahr-
ten / Sph angenommen werden können sowie für den Bereich der Ergänzungssatzung ca. 15 Kfz-
Fahrten / Sph. 

Die Umlegung der neu entstehenden Verkehre auf das Bestandsnetz wird auf Basis des vorhandenen 
Verkehrsnetzes, von Erreichbarkeiten der wichtigen Quell- und Zielpunkte sowie von Erfahrungswer-
ten vorgenommen und in Anlage 4.1 dargestellt. 

Die Verbindung vom geplanten Wohngebiet (B-Plan Nr. 37) über die Straße Am Hohen Groden in 
Richtung des bestehenden Ortes Süderbrook wird, auch aufgrund der guten Verknüpfung der Fuß- 
und Radverkehrsverbindung, als nachrangige Verbindung angesehen. Hier werden 10 % der neu in-
duzierten Verkehre angenommen. Der überwiegende Teil der Kfz-Verkehre wird sich in Richtung der 
Hauptstraße (L 875) orientieren, wobei abgeschätzt wurde, dass sich ca. 50 % in und aus Richtung 
Norden und 40 % in und aus Richtung Süden orientieren. 

Die durch die Ergänzungssatzung „Am Hohen Groden“ möglicherweise zukünftig erzeugten Ver-
kehre wurden für die vorliegende Verkehrsuntersuchung ebenfalls umgelegt. Die Kfz-Verkehre vertei-
len sich, da diese entlang des gesamten südwestlichen Bebauungsrands der Straße am Hohen Gro-
den erstrecken, voraussichtlich zu 50 % in Richtung Kirchstraße / Auf dem Strepel sowie weiter über 
Am Hohen Groden, um weiter nördlich in Richtung Hauptstraße (L 875) zu gelangen. Am Knotenpunkt 
Hauptstraße (L 875) / Am Hohen Groden / Weidenweg verteilen sich die weiteren Kfz zu ca. 40 % in 
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und aus Richtung Süden sowie 10 % in und aus Richtung Norden. 

Die berechneten Spitzenstunden des Verkehrs beschreiben sich durch die Betrachtung und Überla-
gerung der Verkehre der Verkehrserzeuger. Die resultierenden Knotenströme für den Prognosefall 
2036, die sich aus Prognose-Nullfall 2036 addiert mit der Verkehrserzeugung ergeben, sind der An-
lage 4.2 zu entnehmen. 

Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass ein Teil der Nahmobilität zu Fuß und mit dem Rad sowie 
darüber hinaus auch mit dem ÖPNV stattfinden könnte. Hierzu werden gesonderte Aussagen im Ka-
pitel 0 getroffen. 
 

4.3 Leistungsfähigkeitsberechnungen Prognosefall 2036 

Für die Betrachtung der Leistungsfähigkeit für den Prognosefall 2036 werden die Verkehrsbelastun-
gen der Hauptverkehrszeit der geplanten Wohnbebauung mit der Hauptverkehrszeit des übergeord-
neten Straßennetzes überlagert. 

Die Leistungsfähigkeitsberechnungen des Prognosefalls 2036 sind für den Knotenpunkt Hauptstraße 
(L 875) / Am Hohen Groden / Weidenweg in der Anlage 4.3 zusammengefasst. 

Die Leistungsfähigkeitsberechnungen für den untersuchten Knotenpunkt weisen für alle Knotenströme 
der Hauptstraße (L 875) weiterhin die Qualitätsstufe A aus und die mittleren Wartezeiten stellen sich 
ebenfalls nahezu unverändert dar. Es ergeben sich für die Rückstaulänge im 95%-Perzentil auch wei-
terhin 0 Fahrzeuge, also i.d.R. keine Rückstausituationen. Für die untergeordneten Ströme der Straße 
Am Hohen Groden ergeben sich für die Knotenströme jeweils minimal erhöhte mittlere Wartezeiten im 
Vergleich zum Prognose-Nullfall 2036, die für einzelnen Verkehrsteilnehmenden kaum spürbar sein 
dürften. Die Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs werden für die betroffenen Kfz bei einer mittleren 
Wartezeit von weiterhin unter 10 s folglich ebenfalls weiterhin mit A bewertet. Für die möglicherweise 
einzeln auftretenden Kfz des Weidenwegs verschlechtern sich die mittleren Wartezeiten ebenfalls 
leicht im Vergleich zum Prognose-Nullfall 2036. Für die linkseinbiegenden Kfz ergibt sich im Progno-
sefall 2036 nun eine mittlere Wartezeit knapp über 10 s und damit die QSV B. Die weiteren Ströme 
bleiben weiterhin mit der QSV A bewertet. 

Für den Knotenpunkt besteht weiterhin ein sehr guter und flüssiger Verkehrsablauf mit geringen War-
tezeiten für die betroffenen Verkehrsteilnehmenden. 
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5 Fuß- und Radverkehr 

Die grundsätzliche Anbindung des Wohngebietes für den Kfz-Verkehr findet über die zwei geplanten 
Einmündungen der Planstraße A über die Straße Am Hohen Groden statt, die auch dem Fuß- und 
Radverkehr dienen. Bei der Planung des Wohngebietes (B-Plan Nr. 37) wurde der nicht motorisierte 
Verkehr darüber hinaus über zwei weitere Anbindungen nördlich der Entwicklungsfläche berücksich-
tigt. Die Anbindung an die Nebenanlage der Hauptstraße (L 875) ermöglicht eine gute fußläufige Er-
reichbarkeit der vorhandenen Bushaltestelle als auch eine gute Anbindung an das vorhandene Rad-
verkehrsnetz, u.a. in Richtung Lemwerder und Weserradweg bzw. Deichwirtschaftsweg. Die weitere 
Anbindung an die Straße Auf dem Strepel für den Fuß- und Radverkehr sorgt darüber hinaus für kurze 
Wege in Richtung der Wohnsiedlung „Auf dem Strepel“ sowie des Ortsteilzentrums mit Dorfgemein-
schaftshaus, Kirche und Kindergarten. 

Durch die Anbindung des Fuß- und Radverkehrs des geplanten Wohngebietes ergeben sich grund-
sätzlich kurze Wege für die nahräumigen Ziele, so dass in der vorhandenen Lage gute Bedingungen 
für den nicht motorisierten Verkehr geschaffen werden. 

Der Bereich der Einmündung der Straße Am Hohen Groden auf die Hauptstraße (L 875) ist dicht be-
wachsen, wodurch die Einsehbarkeit des gemeinsamen Geh- und Radweges beeinträchtigt wird. Zu-
sätzlich wird die Nebenanlage im hinter diesem Bewuchs befindlichen Abschnitt verschwenkt, so dass 
hier ein langer Abschnitt besteht, auf dem insbesondere der Radverkehr nicht eingesehen werden 
kann (vgl. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Dadurch entsteht eine Grundsi-
tuation, die insbesondere unter Berücksichtigung der regelmäßig hohen Geschwindigkeiten von E-
Bikes, zu potenziell gefährlichen Situationen zwischen Kfz und Fahrrädern führen könnte. Die vorhan-
dene Vegetation sollte so weit wie möglich entfernt und zurückgeschnitten werden, um eine freie Sicht 

zu gewährleisten. 

Die Erreichbarkeiten für den Radverkehr stellen sich insgesamt gut dar, insbesondere unter Berück-
sichtigung der im Radverkehr stark zunehmenden Elektromobilität. Durch die Nutzung von Pedelecs 
bzw. E-Bikes im Allgemeinen erhöhen sich die möglichen Entfernungen, die regelmäßig mit dem Rad 

Abbildung 7: Einsehbarkeit Radverkehr Am Hohen Groden 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: IRS 
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zurück gelegt werden könnten auf bis zu 15 – 20 km. Das Zentrum der Gemeinde Lemwerder liegt mit 
ca. 5 – 6 km Entfernung in guter Erreichbarkeit mit dem Rad. Neben dem klassifizierten Straßennetz 
bestehen hier über die Verbindung Breitenweg – Ernst-Pieper-Straße und Deichstraße sowie entlang 
der Weser gute Radverbindungen, die ein objektiv und subjektiv sicheres Radfahren zulassen. Über 
die Weserfähre Lemwerder – Vegesack sind auch Teile von Bremen-Vegesack bzw. des Bremer Nor-
dens mit dem Rad erreichbar. 

Das Zentrum von Berne liegt in ca. 13 km Entfernung ebenfalls in noch gut erreichbarer E-Bike-Ent-
fernung. Entlang der Ollen Ost besteht darüber hinaus eine geeignete Alternativroute, die parallel zur 
B 212 entlang der Ollen Ost führt und damit abseits des Hauptverkehrsnetzes mit einer minimal grö-
ßeren Entfernung gut zu nutzen ist. Das Zentrum von Delmenhorst sowie die Ortsteile Schierbrok und 
Bookholzberg der Gemeinde Ganderkesee sind jeweils in etwa 10 km Entfernung, weitestgehend ab-
seits des klassifizierten Verkehrsnetzes, zu erreichen. Die Bremer Innenstadt liegt in etwa 18 km Ent-
fernung entlang des Weserradweges und stellt sich damit - zumindest für Ausflüge - auch noch als 
mögliches mit dem Fahrrad gut erreichbares Ziel dar.  

Aufgrund der grundsätzlich noch guten Erreichbarkeiten kann sich das Rad bzw. E-Bike, wenn vo-
raussichtlich auch nur in geringem Maße, für einige als attraktive Alternative zum Pkw herausstellen. 
 
 

6 Empfehlungen 

Die Untersuchung der verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Wohnbauentwicklungen auf die 
Hauptstraße (L 875), Am Hohen Groden sowie das weitere umliegende Straßennetz zeigt auf, dass 
die Anbindung der geplanten Wohngebiete aus Sicht der Verkehrssicherheit als auch der Leistungs-
fähigkeiten wie geplant möglich ist. Dies gilt insbesondere unter Beachtung der im Untersuchungs-
gebiet vorliegenden geringen Verkehrsbelastungen, wodurch die Auswirkungen durch die geplanten 
Vorhaben auf den Verkehr voraussichtlich kaum spürbar sind. 

Die Ausgestaltung der Anbindung kann wie folgt argumentiert und empfohlen werden: 

Grundsätzlich gilt gemäß RAL, dass plangleiche Einmündungen ohne Lichtsignalanlage zur Anwen-
dung kommen können, wenn eine Straße der EKL 3 mit einer Straße der EKL 3 oder EKL 4 verbunden 
wird. Bei einer Verbindung einer Straße der EKL 4 mit einer Straße der EKL 4 ist das die Regellösung. 
Die RAL formulieren in Abschnitt 6.4.5: „An Straßen der EKL 4 werden gering belastete Wirtschafts-
wege oder Grundstückszufahrten regelmäßig ohne bauliche Veränderung angeschlossen. Dies kann 
in zu begründenden Ausnahmefällen auch bei Straßen der EKL 3 so erfolgen, wenn derartige Zufahr-
ten nicht vermieden werden können.“ Im vorliegenden Fall stellt sich die bestehende Einmündung 
vergleichbar mit einer gering belasteten Zufahrt dar. 

Darüber hinaus gibt das HBS 2015 Hinweise zur Beantwortung der Frage, ob eine Anbindung ohne 
bauliche Anpassungen, d.h. ohne eine Aufweitung der Hauptstraße (L 875) und Ergänzung eines 
Linksabbiegestreifens, möglich ist: Hier ist die maximale Rückstaulänge maßgebend, die in 95 % aller 
Situationen nicht überschritten wird. Die Leistungsfähigkeitsberechnungen für den Prognosefall 2036, 
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in dem die Entwicklungen des Bebauungsplans Nr. 37 „Am Hohen Groden, Ost“ und der Ergänzungs-
satzung „Am Hohne Groden“ abgebildet werden, zeigen auf, dass die Anbindung an die vorhandene 
Einmündung vor dem Hintergrund des 95%-Perzentils mit 0 Fahrzeugen Rückstaulänge möglich ist. 

Mit der beschriebenen Einstufung der Hauptstraße (L 875) als EKL 3 im Untersuchungsgebiet sowie 
der Einstufung der vorhandenen Anbindung als gering belastete Zufahrt wird im Zusammenhang mit 
den Ergebnissen der berechneten Leistungsfähigkeiten auf Grundlage der RAL eingeschätzt, dass 
eine bauliche Veränderung der Landesstraße 875 nicht erforderlich erscheint. 

Für die Ausgestaltung der Anbindung gilt weiterhin:  

Bei Einmündungen/Kreuzungen ohne Lichtsignalanlage sind wartepflichtige Zufahrten einstreifig aus-
zubilden, damit sich die betroffenen Verkehrsteilnehmenden nicht gegenseitig die Sicht beim Einbie-
gen in die höherrangige Straße nehmen. Dementsprechend sollte die vorhandene Einmündung Am 
Hohen Groden ausgebildet werden. Die Breite der Einmündung sollte so aufgeweitet werden, dass 
der Begegnungsverkehr eines von der Hauptstraße (L 875) abbiegenden Pkw mit einem wartepflichtig 
einbiegenden Pkw von der Straße Am Hohen Groden möglich ist. 

Für die geplanten Entwicklungen im Allgemeinen und die Hauptstraße (L 875) kann die Fuß- und Rad-
verkehrsführung mit den geplanten zusätzlichen Anbindungen in nördlicher Richtung grundsätzlich als 
angemessen angesehen werden. Es sollten jedoch Maßnahmen ergriffen werden, um die Einsehbar-
keit des Radverkehrs am Knotenpunkt Hauptstraße (L 875) / Am Hohen Groden / Weidenweg aus 
Richtung Am Hohen Groden und damit des neuen Baugebietes zu verbessern und somit potenziell 
gefährlichen Situationen zwischen Kfz- und Radverkehr vorzubeugen. 

 

7 Zusammenfassung 

Es wurden die verkehrlichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens (Realisierung eines Wohnge-
bietes sowie die Erweiterung der Bebaubarkeit weiterer Grundstücke) untersucht. Hinsichtlich der 
Leistungsfähigkeit ist die geplante Anbindung des Vorhabens in der untersuchten Variante möglich. 
Die Auswirkungen auf das umliegende Verkehrsnetz werden als verträglich eingeschätzt. Daher wurde 
ergänzend eine Abwägung auf der Grundlage der RAL getroffen, nach welcher ein Ausbau des über-
geordneten Straßennetzes im Bereich der Anbindung an die Hauptstraße (L 875) nicht erforderlich 
erscheint. Die Belange von zu Fuß gehenden und Radfahrenden sind in der Planung berücksichtigt 
worden. Es wurden Vorschläge zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für den Radverkehr unter-
breitet.  

 
Aufgestellt: Jan B. Schütter 
Varel, im Mai 2021  

 

 

 Dipl.-Ing. Jan B. Schütter        B. Eng. Fabian Roelcke 
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9 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0 0 1 0 0,0 2 3 3 0 A

10 0,5 9,2 15,0 33,3 0,0 0 0 1 3 1,0 1 3 3 0 A
11 0,4 7,9 13,0 26,9 0,0 0 0 1 3 1,0 1 3 3 0 A
12 0,3 6,4 9,0 39,4 0,0 0 0 2 3 1,0 2 3 3 0 A

Sum 4,2 0,5 64,9 0,0 3 0,1 4 495

Übersicht

 

von

 

16:00

 

bis

 

17:00

1

3

0Kfz

2

225
3

6

0Kfz

46 0Kfz
53
66 0Kfz

7

11

0Kfz

8

225
9

3

0Kfz

10 30Kfz
11 3
12 30Kfz

C

B

D

A

C=Am Hohen Groden
B=Hauptstraße (L 875) Süd
D=Weidenweg
A=Hauptstraße (L 875) Nord

WZ WZ WZ WZ

Leistungsfähigkeitsberechnung 
Prognose-Nullfall 2036

Projektnr.: 0129

Datum: 17.05.21

Anlage: 3.2

Gemeinde Lemwerder: Verkehrsuntersuchung B-Plan Nr. 37



Kartengrundlage: Geofachdaten © NLStBV 2020 - Geobasisdaten ©  2021

Legende:

50 % Ergänzungssatzung

10 % B-Plan Nr. 37

Plangrundlage: Gemeinde Lemwerder, 28.01.2021

RRB

Planstra
ße A

P
la

n
s
tra

ß
e
 B

R
. u.
 F.

R
.

 F
.

 u
.

605

118

148

18

148

7

148

9

A
n
b
a
u
v
e
rb

o
ts

zo
n
e

RS

LPB IV

LPB II

LPB III

LPB II

LPB IV

LPB III

LPB III

G
F
L

3

3
7

3

3
7

3

3
7

3

3
4,5

3

3

3

3

24

24

2
4

5

5

3

2,5

3

3

3

3

 50 % 

 10 % 

 40 % 
 10 % 

 40 % 

  50 % 

Verkehrserzeugung:

B-Plan Nr. 37:           

Ergänzungssatzung: ca. 135 Kfz-Fahrten/24h

ca. 225 Kfz-Fahrten/24h
       (25 Kfz-Fahrten/Sph)       

(15 Kfz-Fahrten/Sph)       

Ergänzungssatzung

ca. 15 Wohneinheiten

Verkehrserzeugung und -umlegung
- M. 1: 2.500 -

Gemeinde Lemwerder: Verkehrsuntersuchung B-Plan Nr. 37

Projektnr.: 0129

Datum: 30.04.21  

Anlage: 4.1



Legende:

Kartengrundlage: Geofachdaten © NLStBV 2020 - Geobasisdaten ©  2021

Knotenpunkt

3
Verkehrsstrom Kfz

Kfz/Sph

Hauptstraße (L 875) Nord

Hauptstraße (L 875) Süd

W
ei

d
en

w
eg

A
m

 H
o

h
en

 G
ro

d
en

Knoten 1: Hauptstraße (L 875) / Am Hohen
Groden / Weidenweg

3
3
3

20 22
5 3

27 22
5 3

20
3

22

Verkehrsbelastungen
Prognosefall 2036

- M. 1: 5.000 -

Gemeinde Lemwerder: Verkehrsuntersuchung B-Plan Nr. 37

Projektnr.: 0129

Datum: 30.04.21  

Anlage: 4.2

Knoten 1

ca. 225 Kfz/Sph
 ca. 225 Kfz/Sph



WZ WZ WZ WZ

Leistungsfähigkeitsberechnung 
Prognosefall 2036

Projektnr.: 0129

Datum: 30.04.21

Anlage: 4.3

Gemeinde Lemwerder: Verkehrsuntersuchung B-Plan Nr. 37


	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1

